
 WIRTSCHAFTSSERVICE  Freitag, 25. Februar 201128  

Von Heike Hausensteiner

Wien. Ein deutscher Sport-
artikelriese wird es dem-
nächst tun, Versicherungs-
konzerne oder Finanz-
dienstleistungsunterneh-
men haben es bereits getan:
die Umwandlung in eine
Europäische Aktiengesell-
schaft (Mindestkapital:
120.000 Euro). Andere eu-
ropäische Großunterneh-
men haben den Schritt in
Erwägung gezogen, jedoch
die Entscheidung vertagt.

Seit 2004 gibt es in der
EU und im Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) die
Möglichkeit zur Gründung
einer Societas Europaea
(SE). Auf das SE-Statut hat
man sich nach mehr als 30
Jahren Tauziehen als Mini-
malkompromiss und erste
echte transnationale Unter-
nehmensform Europas geei-
nigt.

Die EU ist eine Union –
zumindest dem Namen
nach. Das Recht ist in der
EU noch nicht einheitlich.
Das kostet Geld. Unterneh-
men, die in ganz Europa ar-
beiten, wissen das. Etwa bei
einer Aktiengesellschaft,
die in mehreren europäi-
schen Ländern tätig ist,
muss sich jede einzelne
Tochterfirma nach dem

Gut fürs Image, aber kompliziert
Die Erwartungen in die Europäische Aktiengesellschaft „SE“ haben sich bis jetzt nicht erfüllt

■ Bisher erst 700
Firmen als Societas
Europaea gegründet.
■ Für kleinere
Firmen zu teuer.
■ Brüssel will 2012
neue Vorschläge
präsentieren.

Recht des jeweiligen Landes
richten. Die SE soll den bü-
rokratischen Mehraufwand
verhindern und die grenz-
überschreitenden Tätigkei-
ten von Unternehmen för-
dern. Als SE folgt ein Unter-
nehmen mit allen Zweigen
und Tochtergesellschaften
einer einheitlichen Satzung
nach dem übergeordneten
europäischen Recht (Ver-
ordnung), etwa wenn zwei
oder mehrere Unternehmen
verschmelzen.

Aber auch der Firmensitz
kann so problemlos in ein
anderes – zum Beispiel
Steuer schonendes – Land
verlegt werden. Einen Har-
monisierungsschub hat das
SE-Statut jedoch nicht aus-
gelöst, sondern EU-weit ei-
ne Vielzahl verschiedener
SE-Typen.

Hindernisse
bei der Gründung
„Die Gründung einer SE
wird als sehr aufwendig
empfunden“, so Anwalt Jörg
Zehetner. Zudem bestehe
Unsicherheit im Umgang
mit der SE: Zwar ist vorran-
gig die SE-Verordnung an-
zuwenden. Es wird aber
auch auf das jeweils natio-
nale Aktienrecht verwiesen,
„da die SE generell nicht
schlechter gestellt sein darf
als eine nationale Aktienge-
sellschaft“, erläutert Zehet-
ner. Der Wiener Jurist und
Partner der Karasek
Wietrzyk Rechtsanwälte
GmbH hat im Auftrag der
EU-Kommission eine Studie
zur Lage der SE in Öster-
reich erstellt. Hürden in der
Umsetzung bestehen auch,
weil das Steuer-, Haftungs-
und Insolvenzrecht nicht
vereinheitlicht ist.

Ähnliches berichtet An-
dreas Hable von der An-
waltskanzlei Binder Gröss-
wang. „Die SE hat es im-
merhin geschafft, ein gutes
Image zu erreichen“, sagt
Hable. Insbesondere große

Unternehmen in Deutsch-
land oder in Österreich –
wie etwa die Strabag – sei-
en aus Imagegründen in ei-
ne SE gegangen. „Die SE ist
schon ein wichtiger Schritt
gewesen, trotz aller Nach-
teile. Die Resonanz in der
Wirtschaft ist aber bis heu-
te eine bescheidene geblie-
ben. Das Design ist eigent-
lich für große, aber für
Klein- und Mittelbetriebe
oder Familienbetriebe zu
teuer und kompliziert.“

Die stetig steigende An-
zahl der SE-Gründungen
wird durch die so genann-
ten Vorrats-SEs verzerrt.
Dabei handelt es sich um
von Anwaltskanzleien auf
Vorrat gegründete Gesell-
schaften, die aber zunächst
weder unternehmerisch tä-

tig sind noch Arbeitnehmer
beschäftigen und von inte-
ressierten Unternehmen zu
einem späteren Zeitpunkt
gekauft werden können.

Österreich: 15 Betriebe
im Neo-Gesellschaftstyp
Im Jänner waren 700 Unter-
nehmen als Societas Euro-
paea in 21 Ländern regis-
triert. Doch der Anstieg ent-
spricht nicht einem Anstieg
der tatsächlich operativ täti-
gen SEs. Insbesondere
Tschechien verzeichnet ei-
nen hohen Anteil an Vor-
rats-SEs. So verbirgt sich et-
wa auch hinter dem Link
www.societaseuropaea.eu
das Unternehmen „Ready
Made Companies“ mit Sitz
in Prag. Der Boom in Tsche-
chien ist daher ein Sonder-

fall. Hier hat sich eine „Be-
raterindustrie“ auf die of-
fensichtlich lukrativen Vor-
rats-SEs spezialisiert.

In Österreich haben sich
bis dato 15 Gesellschaften
in eine SE umgewandelt. Ei-
ne davon hat ihren Sitz
nach Zypern verlegt. Neben
Tschechien (271) verzeich-
net Deutschland (158) die
meisten SEs. In Südeuropa,
vor allem in Italien, Spa-
nien und Portugal, ist die
SE inexistent.

Die meisten europäi-
sche Aktiengesellschaften
haben sich für das monisti-
sche System mit einem ein-
zigen Gremium, dem Ver-
waltungsrat („Board“), an
der Spitze entschieden. Ei-
ne SE kann aber auch einen
Vorstand und einen Auf-

sichtsrat als führende Gre-
mien (dualistisches System)
haben. Diese Wahlmöglich-
keit dürfte es weiterhin ge-
ben, selbst wenn die EU-
Kommission 2012 neue
Vorschläge präsentiert.

Wirtschaftsnahe Exper-
ten meinen, man müsste
künftig die Mitbestimmung
der Arbeitnehmer im Auf-
sichtsorgan einschränken.
Dies war jahrzehntelang
der große Zankapfel und
wird wohl von den Gewerk-
schaften weiter verteidigt
werden. Will man die SE
am europäischen Markt
etablieren, wird noch mehr
Harmonisierung im Wirt-
schaftsrecht notwendig
sein. Und das geht schritt-
weise zu Lasten der natio-
nalen Interessen.■


